
Gemeinde 72589 Westerheim 
Alb-Donau-Kreis 

 
 

5. Satzung zur Änderung der 
Satzung 

über den Anschluß an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 

der Grundstücke mit Wasser  
(Wasserversorgungssatzung - WVS) 

vom 10. Nov. 1998 
 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der 
§§ 2, 8 Abs. 2, 13 Abs. 1, 14 und 15 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Nov. 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berech-

net. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,73 €. 
  

§ 2 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in 
der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582), zuletzt geändert am 14. Oktober 
2008 (GBl. S. 343, 354) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Westerheim geltend gemacht worden 
ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige 
Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn  
 
-  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die  
   Bekanntmachung verletzt worden sind oder  
-  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetz- 
   widrigkeit widersprochen hat oder  
-  vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet  
   oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.  
 
Ausgefertigt: 
Westerheim, den 27.11.2013 
 
 
 
gez. Hartmut Walz  
Bürgermeister 


